
 
 
 

Eine nach Pflegestufe II Pflegebedürftige hatte eine in Polen ansässige 
Dienstleistungsfirma mit der Pflege beauftragt. Im Rahmen dessen wurde 
sie ganztägig durch polnische Betreuungskräfte zu Hause versorgt. Das 
Finanzamt berücksichtigte diese Kosten lediglich als haushaltsnahe 
Dienstleistungen mit dem Höchstbetrag von 4.000 EUR. Das Gericht 
dagegen bejahte den höheren Abzug der Pflegeaufwendungen nach 
Kürzung um das erhaltene Pflegegeld. Als angemessenen Anteil ermittelte 
das Gericht im Urteilsfall eine Quote von 66,5 % der Gesamtkosten. Darin 
enthalten waren teilweise auch die Kosten für die hauswirtschaftliche 
Versorgung. 
 

 

Anschaffungsnahe Herstellungskosten liegen auch bei Austausch von 
Heizkörpern vor 
 

Zu den nur abschreibungsfähigen Herstellungskosten eines Gebäudes 
gehören die Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des 
Gebäudes durchgeführt werden, wenn diese Aufwendungen ohne die 
Umsatzsteuer 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen. 
Zu diesen sog. anschaffungsnahen Herstellungskosten gehören nicht die 
Aufwendungen für bestimmte Erweiterungen des Gebäudes und die 
Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen. 
Der Austausch von Heizkörpern gehört nach einem Urteil des Finanzge-
richts Düsseldorf nicht zu den jährlich üblicherweise anfallenden Erhal-
tungsarbeiten. Sie sind bei der Ermittlung der maßgeblichen 15 %-Grenze 
einzubeziehen. Das Finanzgericht stellt ferner klar, dass auch Aufwen-
dungen für die Beseitigung schon bei Erwerb vorhandener verdeckter 
Mängel bei der Ermittlung zu berücksichtigen sind. Das gleiche gilt für 
nach dem Erwerb auftretende altersübliche Defekte des Gebäudes. 
 

Unterschiedliche  Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäu-
den hinsichtlich Herstellungs- und Erhaltungsaufwand 
 

Wird ein Gebäude sowohl zur Ausführung steuerpflichtiger als auch 
steuerfreier Umsätze genutzt (z. B. durch Option steuerpflichtige Vermie-
tung an Gewerbetreibende und steuerfreie Vermietung an Ärzte), ist die 
Umsatzsteuer auf Eingangsleistungen nur teilweise als Vorsteuer abzugs-
fähig. Dabei ist wie folgt zu differenzieren: 

· Die Umsatzsteuer für die Herstellung ist nach dem prozentualen 
Verwendungsverhältnis des gesamten Gebäudes aufzuteilen. Es 
erfolgt keine vorherige Aufteilung der den einzelnen Gebäudeteilen 
zuordenbaren Aufwendungen. 

 

Beispiel: 

Das Erdgeschoss wird steuerpflichtig vermietet, das Obergeschoss 
steuerfrei. Die gesamte Umsatzsteuer wird aufgeteilt  und nicht nur die 
beide Geschosse betreffende (z. B. Dach). 

· Demgegenüber werden Eingangsleistungen für die Nutzung, Erhal-
tung und Unterhaltung des Gebäudes soweit möglich den einzelnen 
Gebäudeteilen zugeordnet. Die Umsatzsteuer auf die Erneuerung der 
Fenster im Erdgeschoss ist also in voller Höhe abzugsfähig, die für die 
Erneuerung der Fenster im OG überhaupt nicht und die für Repara-
turarbeiten am Dach nur anteilig. 

· Aufteilungsmaßstab ist  regelmäßig der Flächenschlüssel. Der Umsatz-
schlüssel (Verhältnis der mit den einzelnen Gebäudeteilen erzielten 
Umsätze – objektbezogener Umsatzschlüssel - oder Gesamtheit der 
vom Unternehmer bewirkten Umsätze – gesamtumsatzbezogener 
Umsatzschlüssel) kommt nur zur Anwendung, wenn die Nutzflächen 
nicht miteinander vergleichbar sind, etwa wenn die Ausstattung der 
den unterschiedlichen Zwecken dienenden Räume (z. B. Höhe der 
Räume, Dicke der Wände und Decken, Innenausstattung) erhebliche 
Unterschiede aufweist. 

 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei nicht kostendeckender Vermie-
tung eines Einfamilienhauses an den Gesellschafter 
 

Eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) liegt vor, wenn eine Kapitalge-
sellschaft ihrem Gesellschafter außerhalb der gesellschaftsrechtlichen 
Gewinnverteilung einen Vermögensvorteil zuwendet und diese Zuwen-
dung aufgrund des Gesellschaftsverhältnisses erfolgt. Das ist z. B. dann 
der Fall, wenn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer diesen 
Vorteil einem Nichtgesellschafter nicht zugewendet hätte. 
Der Bundesfinanzhof hat eine vGA bei einer (teilweisen) Vermietung eines 
Einfamilienhauses an den Gesellschafter bejaht, wenn diese nicht kosten-
deckend zuzüglich eines angemessenen Gewinnaufschlags erfolgt. Dass 
die erhobene Miete marktüblich ist, führt zu keiner anderen Beurteilung. 
Unerheblich ist auch, ob die Immobilie zukünftig mit Gewinn veräußert 
werden könnte oder ob über einen gedachten Vermietungszeitraum von 
30 Jahren ein Totalgewinn erzielt  werden kann. Nur (ausnahmsweise) liegt 
eine vGA nicht vor, wenn für den zu beurteilenden Veranlagungszeitraum 
bereits von der Erzielbarkeit einer angemessenen Rendite ausgegangen 
werden kann. 
Die maßgebliche Kostenmiete setzt sich aus der Kapitalverzinsung, 
Gebäude-AfA, Instandhaltung und dem angemessenen Gewinnaufschlag 
zusammen. Die Differenz zur bisher angesetzten Miete ergibt die Höhe der 
vGA. 
 

Erneuerung einer Einbauküche in vermieteter Wohnung nur über 
Abschreibung abziehbar 
 

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Renovierung bzw. Instand-
setzung vorhandener Teile eines vermieteten Gebäudes sind regelmäßig 
Erhaltungsaufwendungen, die sofort als Werbungskosten abgezogen 
werden können. Als Teil eines Gebäudes gelten dabei wesentliche 
Bestandteile, ohne die das Wohngebäude „unfertig“ wäre. 
Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) nun im Zusammenhang mit dem Austausch von Einbauküchen 
 
 

 

nachstehend erhalten Sie unsere Mandanteninformationen für das 
I. Quartal 2017: 
 

Neue Anforderungen an Kassensysteme ab 1. Januar 2017 
 

Ab dem 1. Januar 2017 sollten nur noch elektronische Kassensysteme 
eingesetzt werden, die Einzelumsätze aufzeichnen. Diese Aufzeichnungen 
müssen dann mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden. Damit läuft eine 
Übergangsregelung aus, wodurch Unternehmen in bargeldintensiven 
Branchen möglicherweise größere Investitionen vornehmen müssen. 
Seit einigen Jahren schon sind Unternehmer, die digitale Kassen ein-
setzen, angehalten, jeden Einzelumsatz durch die Kasse aufzeichnen zu 
lassen, zu speichern und mindestens zehn Jahre aufzubewahren. Die so 
erzeugten digitalen Unterlagen müssen innerhalb der Aufbewahrungsfrist 
jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell auswertbar archi-
viert werden. 
Bislang brauchten Unternehmer diese Anforderungen nicht erfüllen, wenn 
sie ein altes Kassensystem eingesetzt haben, das den aktuellen Vorgaben 
nicht entspricht und nachweislich auch nicht entsprechend aufgerüstet 
werden kann. Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 ist diese Möglichkeit 
entfallen. Damit reicht eine Aufbewahrung des sogenannten Z-Bons nicht 
mehr aus, wenn die einzelnen Tagesbuchungen durch dessen Ausdruck 
gelöscht werden. 
Wichtig für alle Unternehmer, die eine elektronische Registrierkasse 
verwenden, ist die Unveränderbarkeit der gespeicherten Daten („Manipu-
lationssicherheit“). Kassenhersteller dürfen nicht ermöglichen, dass die 
Daten so verändert oder gelöscht werden können, dass der ursprüngliche 
Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Eine Möglichkeit dafür ist das INSIKA-
Verfahren (Integrierte Sicherheitslösung für messwertverarbeitende 
Kassensysteme), durch das alle Daten signiert werden. Damit können 
nachträgliche Veränderungen erkannt werden. Der Schlüssel wird durch 
eine Chipkarte erzeugt. 
Eine Registrierkassenpflicht soll es aber nach wie vor nicht geben. Unter-
nehmer, die keine manipulationssichere Registrierkasse verwenden 
wollen, können daher wie bisher eine offene Ladenkasse führen. Sie setzt 
voraus, dass die Kassenbestände täglich gezählt und die Tagesein-
nahmen ausgehend vom tatsächlichen Kassenbestand ermittelt werden, 
sofern nicht sämtliche Einzeleinnahmen aufgezeichnet werden. Ein täglich 
zu führendes Zählprotokoll sowie ein ordnungsgemäß geführtes Kassen-
buch sind dafür erforderlich. 
 

Hinweis: Elektronische Kassen nimmt der Gesetzgeber mit dem Gesetz 
zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen weiter-
hin in den Fokus. Die verschärften Neuerungen sind jedoch ab 
1. Januar 2017 noch nicht zu berücksichtigen. 
 

Häusliche  Pflege ist auch bei Betreuung durch nicht besonders aus-
gebildetes Personal als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig 
 

Die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für Pflegeleistungen hängt nicht 
davon ab, dass diese Leistungen von besonders qualifizierten Pflege-
kräften erbracht werden. Aufwendungen für die Grundpflege sind voll, 
solche für die hauswirtschaftliche Versorgung für die Dauer des beschei-
nigten täglichen Unterstützungsbedarfs abziehbar. So sieht es jedenfalls 
das Finanzgericht Baden-Württemberg. 

entschieden, dass diese Aufwendungen nur noch über die 10-jährige 
Abschreibung geltend gemacht werden können. 
Im Streitfall hatte der Kläger vorhandene Einbauküchen in mehreren seiner 
Mietobjekte durch neue ersetzt. Das Finanzamt ließ nur die Kosten für den 
Einbau von Herd und Spüle sowie für solche Elektrogeräte, deren 
Anschaffungskosten die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 
410 EUR nicht überstiegen, zum sofortigen Abzug zu. Die Aufwendungen 
für die Einbaumöbel verteilte es auf die voraussichtliche Nutzungsdauer 
von zehn Jahren. 
Der BFH führt in seinem Urteil aus, dass eine Einbauküche mit ihren 
einzelnen Elementen ein eigenständiges und einheitliches Wirtschaftsgut 
darstellt. Weder Spüle noch Herd werden als wesentlicher Gebäudebe-
standteil angesehen. Folglich können die Anschaffungs- und Her-
stellungskosten dieses Wirtschaftsguts nur über die Abschreibung steuer-
lich berücksichtigt werden. 
 

 

Steuervergünstigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 
 

Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen eines Arbeits-
verhältnisses für geringfügig Beschäftigte ermäßigt sich auf Antrag die 
tarifliche Einkommensteuer um 20 % der Aufwendungen, höchstens 
jedoch 510 EUR. 
Für andere haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für die Inan-
spruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen reduziert sich auf 
Antrag die tarifliche Einkommensteuer um 20 % der Aufwendungen, 
höchstens jedoch 4.000 EUR. 
Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen zur Ausführung von 
Renovierungs-, Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen kann eine 
Steuerreduzierung von 20 % der Arbeitskosten, höchstens aber 
1.200 EUR erreicht werden. 
Welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, um die Steuerentlastungen zu 
erhalten, ergibt sich aus umfangreichen Erläuterungen in einem überar-
beiteten Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen. Es ergeben 
sich daraus unter anderem nähere Informationen zu den Begriffen des 
begünstigten Haushalts, den haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen 
oder Dienstleistungen, zur Möglichkeit der Inanspruchnahme von Hand-
werkerleistungen, dem Anspruchsberechtigten sowie den begünstigten 
Aufwendungen. 
Neu ist beispielsweise, dass der Begriff des Haushalts auch ein angren-
zendes Grundstück umfasst, wenn die erbrachten Leistungen dem eige-
nen Grundstück dienen, wie das beim Winterdienst auf öffentlichen Geh-
wegen vor dem eigenen Grundstück der Fall ist. Auch Leistungen für die  
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Betreuung von Haustieren im eigenen Haushalt sind nun begünstigt. 
 

 

Aufwendungen für Geburtstagsfeier im Allgemeinen nicht als Wer-
bungskosten anzuerkennen 
 

Aufwendungen für eine Geburtstagsfeier sind im Allgemeinen nicht als 
Werbungskosten abziehbar, denn sie sind meist auch durch die gesell-
schaftliche Stellung des Arbeitnehmers veranlasst. Ausnahmsweise 
können die Kosten ganz oder teilweise beruflich veranlasst sein, wenn die 
Feier in erster Linie der Pflege des Betriebsklimas oder dem Dank an die 
Belegschaft dient, so der Bundesfinanzhof. 
Ob das der Fall ist, muss immer anhand einer Gesamtwürdigung der 
Umstände des Einzelfalls entschieden werden. Im Urteilsfall hat der 
Bundesfinanzhof diese Kriterien zur Beurteilung herangezogen: 

· Neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden waren ausschließlich sämtliche 
Mitarbeiter eingeladen. 

· Der Arbeitgeber war in die Organisation der Feier eingebunden. Er hat 
sich damit mittelbar an den Kosten beteiligt. 

· Die Kosten pro Teilnehmer waren mit 35 EUR maßvoll. 
· Der Arbeitgeber hat gebilligt, dass die Feier in seinen Räumen abge-

halten wurde. 
· Teilweise fand die Feier während der Arbeitszeit statt. 
· Sie hatte keinen repräsentativen, sondern eher einen rustikalen 

Charakter. Das schloss der BFH daraus, dass die Gäste teilweise in 
ihrer Arbeitskleidung erschienen. 

· Es waren keine Geschäftspartner, Vertreter des öffentlichen Lebens, 
der Kommune oder der Medien eingeladen. 

 

Dass der Kläger selbst eingeladen hatte und nicht der Arbeitgeber, spielte 
für das Urteil keine Rolle. 
 

Tipp: Die Abzugsbeschränkung für Bewirtungskosten auf 70 % kommt 
nicht zur Anwendung, wenn ein Arbeitnehmer aus beruflichem Anlass 
Aufwendungen für die Bewirtung von Arbeitskollegen trägt. 
 

Maßgebendes Pensionsalter bei der Bewertung von Versorgungs-
zusagen 
 

Das Bundesministerium der Finanzen hat unter Hinweis auf die aktuelle 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und des Bundesarbeitsgerichts 
zum maßgebenden Pensionsalter bei der Bewertung von Versorgungs-
zusagen Stellung bezogen.  
Der Bundesfinanzhof hatte entschieden, dass nach dem eindeutigen 
Wortlaut des Einkommensteuergesetzes bei der Bewertung von Pen-
  

sionsverpflichtungen hinsichtlich des Pensionsalters ausschließlich auf den 
Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls abzustellen ist, der in der 
Pensionszusage vorgesehen ist. Dies gilt auch für beherrschende Gesell-
schafter-Geschäftsführer. Ein Mindestpensionsalter sei hier nicht vorge-
schrieben. Die Verwaltung folgt dieser Rechtsprechung. 
Wird in der Pensionszusage ausschließlich auf die Regelaltersgrenze in 
der gesetzlichen Rentenversicherung ohne Angabe des Pensionsalters 
Bezug genommen, sind die durch das Rentenversicherungs-Alters-
grenzenanpassungsgesetz geänderten Rentenbezugszeiten zu beachten. 
Bei Neuzusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer von Kapitalgesell-
schaften nach dem 9. Dezember 2016 gilt Folgendes: 

· Zusagen bei einer Altersgrenze von weniger als 62 Jahren sind 
steuerlich nicht anzuerkennen. Bei bis zu diesem Zeitpunkt bereits 
bestehenden Zusagen gilt die Altersgrenze von 60 Jahren weiter. 

· Bei beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern ist davon auszu-
gehen, dass eine Pensionszusage unangemessen ist, wenn das Pen-
sionsalter unter 67 Jahren liegt. Bei bereits bestehenden Zusagen 
wird eine vereinbarte Altersgrenze von mindestens 65 Jahren nicht 
beanstandet. 

 

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Änderungen bestehender 
Zusagen der Schriftform bedürfen. Eventuelle Anpassungen von Versor-
gungsvereinbarungen an die geänderte Rechtslage sind innerhalb einer 
Übergangsfrist bis zum Ende des Wirtschaftsjahrs vorzunehmen, das 
nach dem 9. Dezember 2016 beginnt. Fehlt die erforderliche Schriftform 
nach Ablauf der Übergangsfrist, können die Versorgungszusagen bilanz-
steuerrechtlich nicht mehr berücksichtigt werden. In der Steuerbilanz 
passivierte Pensionsrückstellungen wären dann gewinnerhöhend aufzu-
lösen. 
 

Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage für Frühstück im Hotel ist 
regelmäßig der vom Hotelier gesondert ausgewiesene Betrag 
 

Das Entgelt für die Übernachtung in einem Hotel unterliegt dem ermäßig-
ten Umsatzsteuersatz, während das Entgelt für das Frühstück dem allge-
meinen Umsatzsteuersatz unterliegt. Wird für das Frühstück ein geson-
derter Preis ausgewiesen und vereinbart, bildet dieser abzüglich der hierin 
enthaltenen Umsatzsteuer regelmäßig die umsatzsteuerliche Be-
messungsgrundlage. Dies gilt auch, wenn der Frühstückspreis aus nach-
vollziehbaren Gründen von dem ansonsten ortsüblichen Preis für ein 
Frühstück abweicht. Wird hingegen ein Pauschalpreis für Übernachtung 
und Frühstück vereinbart, ist der auf das Frühstück entfallende Entgel-
tanteil zu schätzen. Dabei ist das Verhältnis der jeweiligen Marktpreise der 
Leistungsbestandteile zugrunde zu legen. 
 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, mit den besten Grüßen 
 
J. Hollstein   M. Turko  R. Haever  F. Güntzler 
 

J.-K. Vietor T. Kumpe    M. Engel 
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